
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/2/21 1Ob532/79,
7Ob576/80 (7Ob577/80), 5Ob615/81,

1Ob650/86
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 Veröffentlicht am 21.02.1979

Norm

ABGB §145

ABGB §176 B

Rechtssatz

Auch bei der neuen Rechtslage bleibt es im Ergebnis dabei, daß wegen einer besonderen psychischen Bescha6enheit

schwere seelische Erschütterungen des Kindes konkret befürchtet werden müßten, um den Antrag des Vaters - unter

gleichzeitiger Entziehung des Erziehungsrechtes (§ 176 ABGB nF) - abzuweisen und das Kind den mütterlichen

Großeltern in Pflege und Erziehung zuzuweisen.
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